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 Veröffentlicht am 28.06.2005

Norm

JN §44

ZPO §230a

EO §387 Abs1

EO §387 Abs2

Rechtssatz

Bei der Überweisung der Klage gemäß § 230a ZPO wird die Klage in ihrer Eigenschaft als Schriftsatz mit den darin

enthaltenen Rechtsschutzanträgen, also mit dem gesamten Inhalt, überwiesen. Wird daher - wie im vorliegenden Fall -

mit der Klage ein Sicherungsantrag verbunden, dann erfasst der Überweisungsbeschluss den an sich von Amts wegen

gemäß § 44 JN an das zuständige Prozessgericht zu überweisenden Sicherungsantrag auch dann, wenn dies im

Überweisungsbeschluss nicht ausdrücklich angeführt und auch die maßgebliche Gesetzesstelle (§ 44 JN) nicht genannt

wurde.

Entscheidungstexte

10 Ob 56/05s

Entscheidungstext OGH 28.06.2005 10 Ob 56/05s

Beisatz: Wird daher-wie im vorliegenden Fall-die Klage vor Bewilligung der einstweiligen Verfügung nach §230a

ZPO überwiesen, ist das „überwiesene" Gericht auch für die einstweilige Verfügung zuständig und der

Überweisungsbeschluss für die Klage erfasst auch den Sicherungsantrag. (T1)
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